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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14.6.2021) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.05.2018, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. Mai 2025). 
 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Gliederung nach Art der zulässigen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4, 5 und 6 BauNVO) 
1.1.1 In dem festgesetzten urbanen Gebiet (MU1 + MU 2) sind Vergnügungsstätten 

nicht zulässig. 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO) 
1.2.1 Die im urbanen Gebiet festgesetzten zulässigen Gebäudehöhen beziehen sich 

auf die Oberkante (OK) des Gebäudes. Diese wird definiert bei Gebäuden mit 
Flachdach durch die Oberkante der umlaufenden Attika und bei Gebäuden mit 
geneigten Dächern durch die Oberkante der Hauptfirstlinie. 

 
Unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen ist die 
Höhe der angrenzenden Straße (Straßenmitte), gemessen an einer senkrecht 
zur Straßenachse auf die Gebäudemitte verlaufenden waagerechten Linie. 
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1.2.2 Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe um bis zu 2 m durch erforderli-
che Dachaufbauten (z.B. zur Belichtung, Be-/Entlüftung, Aufzugsschächte) so-
wie aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zuläs-
sig. 

 
1.3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 1 und 4 BauNVO) 
1.3.1 In der abweichenden Bauweise (a) darf die Länge der Gebäude mehr als 50 m 

betragen.  
 
1.4 Private Grünflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
1.4.1 Die in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzte private 

Grünfläche ist, nach Rückbau der vorhandenen Ablagerungen, als naturnahe, 
unversiegelte Rasen-/Wiesenfläche zu gestalten. Eine gärtnerische Nutzung ist 
nicht zulässig. 
Empfehlung: die Möglichkeit der Aufweitung des Abflussbereichs durch Ab-

grabung einer Uferberme ist im Zuge der Ausführungsplanung zu 
prüfen. Diese sollte durch Anpflanzung standortgerechter Ufer-
gehölze zur Entwicklung des LRT 91E0 sowie die Begrünung 
durch Einsaat mit gebietsheimischem standortgerechtem Saatgut 
naturnah angelegt werden. 

 
1.5 Förderung der Sonnenenergienutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
1.5.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische Maß-

nahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie, auf mindestens 
50 % der hierfür nutzbaren Dachflächen, vorzusehen. Hiervon ausgenommen 
sind die hierfür zu berücksichtigenden Abstandsflächen, Wartungswege, sowie 
Flächen, die für Anlagen zur Klimatechnik, Belichtung, Fahrstuhlschächte o.ä. 
benötigt werden. 

 
1.6 Maßnahmen zum Lärmschutz 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
1.6.1 Zur Abschirmung des Teilbereichs MU2 vor dem Verkehrslärm der Frankfurter 

Straße sind entlang der zur Straße orientierten Fassaden die Anordnung von 
Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume (z.B. Wohn-, Schlaf- und Kinder-
zimmer) im Sinne der DIN 4109 nur zulässig, wenn durch Schallschutzkonstruk-
tionen bzw. durch Anordnung von nach DIN 4109 nicht schutzbedürftiger Vor-
räume (z.B. verglaste Loggien, vorgehängte Fassaden, Schallschutzerker, Bal-
kone mit ausreichend hohen verglasten Geländern/Prallscheiben o.Ä.) gewähr-
leistet wird, dass vor diesen Fenstern ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm 
von L=60/50 dB(A) Tag/Nacht nicht überschritten wird. 
Ergänzend wird für diese Bereiche festgesetzt, dass zum Schlafen genutzte 
Räume in diesen Fassaden mit lüftungstechnisch notwendigen Fenstern, an 
denen Verkehrslärmpegel von mehr als 45 dB(A) nachts auftreten, mit schall-
gedämmten Lüftungseinrichtungen oder gleichwertigen Maßnahmen auszustat-
ten sind. 
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Ausnahmen können zugelassen werden, wenn im Rahmen der Umsetzungs-
planung fachgutachterlich nachgewiesen wird, dass der festgesetzte Lärm-
schutz auf andere Weise erreicht werden kann. 

 
1.7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit überwiegend stand-
ortgerechten Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in 
der nachfolgenden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 

 
1.7.2 Die nicht von baulichen Anlagen oder Erschließungsflächen (Hof- und Stell-

platzflächen inkl. Zufahrten) genutzten Grundstücksflächen sind als Grünflä-
chen anzulegen. Diese Flächen sind zu mind. 30 % mit Baum- und Strauch-
pflanzungen gem. Pflanzliste zu bepflanzen (Ausführungshinweise zu Pflanzab-
ständen: großkronige Bäume: 10 – 12 m, klein- bis mittelkronige Bäume: 6 – 8 
m, Sträucher: 1 – 2 m). 

 
1.7.3 Je angefangene fünf private Stellplätze ist auf den Grundstücksflächen ein 

Laubbaum zu pflanzen.  
 
1.7.4 Stellplatzflächen und Fußwege sind wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. weit-

fugiges Pflaster, Rasengittersteine), soweit kein Schadstoffeintrag in das 
Grundwasser zu befürchten ist. 

 
1.7.5 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Einfriedungen so zu gestalten, 

daß die Wanderungsbewegungen von Kleintieren bis Igelgröße nicht behindert 
werden (Holzzäune, weitmaschige Drahtzäune). Mauern und Mauersockel sind 
nicht zulässig. Eine Ausnahme bilden grob aufgesetzte Trockenmauern aus 
ortstypischem Gestein. Grundstückseinfriedungen zu Nachbargrundstücken 
sind nur als Hecken oder Zäune zulässig. 

 
2. Sammlung und Verwertung von Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 
2.1 Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen Ab-

wasseranlagen ist anfallendes Niederschlagswasser aufzufangen. 
 Das gesammelte Niederschlagswasser ist gem. § 37 Abs. 4 HWG zu verwerten 

(z.B. zur Garten-/Grünflächenbewässerung) bzw. zu versickern sofern keine 
wasserwirtschaftlichen oder gesundheitlichen Belange entgegenstehen. Über-
schüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen Vorfluter oder dem öf-
fentlichen Regenwasserkanal zuzuführen, so dass es zu keiner Abflussver-
schärfung in Folge der Bebauung kommt. 
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3. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 

3.1 Dachgestaltung  
Die zulässige Dachneigung beträgt 0° - 10°. Die Dachflächen sind mind. exten-
siv zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind Flächen für notwendige Dachauf-
bauten, wie z.B. Belichtung, Be-/Entlüftung, Klimatechnik, Aufzugsschächte. 
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf begrünten Dachflä-
chen in aufgeständerter Bauweise so zu errichten, dass eine ausreichende Be-
sonnung und Vernässung der Gründächer durch Niederschlagswasser gewähr-
leistet ist. 

 
3.2 Einfriedungen  

Grundstückseinfriedungen sind entlang der Erschließungsstraßen bis zu einer 
Höhe von max. 2 m und zu Nachbargrundstücken nur als Hecken oder Zäune 
zulässig. 
 

2.2 Werbeanlagen 
Anlagen der Außenwerbung sind nur an Stätten der eigenen Leistung zugelas-
sen. Sie dürfen nicht an Bäumen oder oberhalb der Trauflinie angebracht wer-
den. Sie dürfen gestalterisch bedeutsame Bauglieder nicht überdecken und dür-
fen eine Gesamtgröße von 2 qm je Grundstück nicht überschreiten. 
Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht, Laserlichtanlagen, Licht-
anlagen, die in den Himmel strahlen, Werbefahnen sowie bewegliche Schau-
bänder sind nicht zulässig. 
 

3.3 Ausschluss von Schottergärten 
Die Anlage von Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind 
unzulässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienen. Dem 
Spritzwasserschutz dienen Hausumrandungen mit einer Breite von bis zu 
80 cm oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 

 
4. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
4.1 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 
4.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungs-
arbeiten, Bodenkontaminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, 
von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umge-
hend die nach § 15 HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzge-
setz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen. 
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4.3 Bodenschutz 
Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen un-

tersucht und zu bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit 
DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Ände-
rung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, 
erst nachrangig auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später 
fachgerecht wieder einzubauen. 

2. Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlauf-
werken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden ab-
zutragen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubau-
en. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Da-
nach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

Darüber hinaus sind folgende Infoblätter zu beachten: 
• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende 

(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_bosc
hu-bauen_bauausfuehrende_textvorlage_02_180420_inkl-anhang.pdf)  

• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer 
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_bosc
hu-bauen_haeuslebauer_textvorlage_01_180420.pdf)  

 
4.4 Minderung der Lichtverschmutzung 

Zur Minderung der Lichtverschmutzung sollte die Straßen- und Außenbeleuch-
tung in Bezug auf die Anzahl und die Beleuchtungsstärke auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt werden und so abgeschirmt werden, dass sie le-
diglich Lichtkegel nach unten auf die Erde strahlen. 

 
4.5 Grund-/ Trinkwasserschutz 

Der Planungsraum liegt innerhalb der Schutzzone III B des Trinkwasserschutz-
gebietes für die Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweckverban-
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des Mittelhessische Wasserwerke. Die entsprechenden Verbote der Schutzge-
bietsverordnung des Regierungspräsidiums Gießen vom 02.1 1 .1 987 (StAnz. 
48/87 S. 2373), geändert durch Verordnung vom 09.1 1 .2005 (StAnz. 51/05, S. 
4678) sind zu beachten. 

 
 
5. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 
5.1 Obstgehölze 

Äpfel :  
Bismarckapfel Landsberger Renette 
Bittenfelder Sämling Muskatrenette 
Blenheimer Odenburger 
Bohnapfel Ontario 
Brauner Matapfel Orleans Renette 
Brettacher Rheinischer Bohnapfel 
Danziger Kantapfel Rheinischer Winterrambour 
Freiherr v. Berlepsch Roter von Booskop 
Gelber Edelapfel Rote Sternrenette 
Gelber Richard Schafsnase 
Gloster Schneeapfel 
Herrenapfel Schöne aus Nordhausen 
Hauxapfel Schöner von Booskop 
Jakob Lebel Winterrambour 
Kaiser Wilhelm Winterzitronenapfel 

 
5.2 Großkronige Bäume 

Fraxinus excelsior -  Esche 
Schwarzpappel -  Populus nigra 
Acer pseudoplatanus -  Berg-Ahorn 
Fagus sylvatica -  Rotbuche 
Quercus robur -  Stiel-Eiche 
Tilia cordata -  Winter-Linde 

 
5.3 Mittel- und kleinkronige Bäume 

Alnus glutinosa -  Schwarzerle 
Betula pendula  -  Birke 
Carpinus betulus -  Hainbuche 
Prunus avium -  Vogelkirsche 
Salix caprea -  Salweide 
Salix spc. -  Auenweiden 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 

 
5.4 Sträucher 

Alnus frangula -  Faulbaum 
Berberis vulgaris -  Gemeiner Sauerdorn 
Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Haselnuß 
Crataegus monogyna -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
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Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum -  Gemeine Heckenkirsche 
Mespilus germanica -  echte Mispel 
Prunus padus -  Traubenkirsche 
Prunus spinosa -  Schlehe, Schwarzdorn 
Rosa canina -  Hundsrose 
Rubus spec. -  Brombeere 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
5.5 Kletterpflanzen 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Hedera helix -  Gemeiner Efeu 
Parthenocissus quinquefolia -  Wein 
Lonicera caprinifolia -  Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen. 

 


